Voraussetzungen Adoptivbewerber

Voraussetzung laut Artikel 6 des Gesetzes Nr. 184/1983, in geltender Fassung
· Das Paar ist seit mindestens drei Jahren verheiratet oder verheiratet, und seit drei Jahren nachweisbar in einer stabilen Partnerschaft zusammenlebend.

· Der Mindestalterunterschied zwischen Adoptiveltern und Adoptivkind beträgt 18 Jahre; der maximale Altersunterschied liegt bei 45 Jahren für ein Elternteil und bei 55 Jahren für den anderen, wobei dies ausgeweitet werden kann, sollte das Paar zwei oder mehrere Geschwister adoptieren oder falls sie bereits ein leibliches Kind oder Adoptivkind haben (hängt jedoch stark von den Anforderungen des Herkunftslandes des Adoptivkindes ab).

Adoptionsverfahren
Information
· Informationsgespräch mit den Fachkräften der Dienststelle Adoption Südtirol.
Vorbereitung
· Besuch des Vorbereitungskurses „Adoption: eine bewusste Entscheidung“.
Antrag Jugendgericht

· Das Ehepaar reicht beim Jugendgericht die Bereitschaft für die nationale und/oder internationale Adoption ein.

· Im Falle der nationalen Adoption ist es möglich, zu verschiedenen Zeitpunkten bei verschiedenen Jugendgerichten (auf nationaler Ebene) einen Antrag einzureichen, wobei jedoch alle vorher kontaktierten Gerichte darüber in Kenntnis zu setzen sind.

Psycho-soziale Abklärung

· Sind die eingereichten Unterlagen vollständig, übermittelt das Jugendgericht innerhalb von 15 Tagen der Dienststelle Adoption Südtirol den Auftrag zur Durchführung der psychosozialen Abklärung.

· Innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt des Auftrags, führt die Dienststelle Adoption Südtirol die psycho-soziale Abklärung durch und übermittelt dem Jugendgericht den entsprechenden Endbericht.
Eignungsdekret

· Innerhalb der zwei darauf folgenden Monate erlässt das Jugendgericht, wenn es keine weiteren Abklärungen für notwendig erachtet, nach Anhörung des Ehepaares durch den/die ehrenamtliche/n Richter/in, das Dekret über die Eignung oder Nicht-Eignung für die internationale Adoption.

· Im Falle des Antrags auf nationale Adoption wird kein Dekret erlassen. Das Paar wird, je nach Voraussetzungen, im Verzeichnis der adoptionsbereiten Paare des Jugendgerichtes aufgenommen.

Adoptionsvermittlungsstellen
· Im Falle der internationalen Adoption muss sich das Paar mit dem Eignungsdekret an eine offiziell ermächtigte Adoptionsvermittlungsstelle wenden.

· Auf Landesebene wurde eine eigene Konvention zwischen den Adoptionsvermittlungsstellen „Amici dei Bambini“ und „Amici Trentini“, beide mit einem Sitz in Bozen, und dem Sozialressort der Provinz abgeschlossen.

Begleitung

· Ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes in der Adoptivfamilie, wird diese von der Dienststelle Adoption Südtirol begleitet.

· Südtiroler Adoptivfamilien haben sich zum Verein Südtiroler Adoptiv- und Pflegefamilien zusammengeschlossen, um einen Austausch zu ermöglichen.

Daten zur Adoption in Südtirol
Anzahl der Anträge für nationale und internationale Adoption im Zeitraum 2011-2014*
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* Meist reichen die Paare zeitgleich einen Antrag für die nationale als auch internationale Adoption ein. Die Summe der Anträge entspricht somit nicht der effektiven Anzahl der Paare, die eine Bereitschaftserklärung hinterlegt haben.

Anzahl der Verfügungen nationaler* und internationaler Adoptionen im Zeitraum 2011-2014**
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* Nicht alle nationalen Adoptionen erfolgen an Paare mit Wohnsitz in Südtirol.

** Die Anzahl der jährlichen Verfügungen hängt auch immer von der Dauer des Antrags bis zur effektiven Adoption ab.

Anzahl der internationalen Adoptionen laut Herkunftsland im Zeitraum 2011-2014*
	Europa
	2011
	2012
	2013
	2014

	Russland
	3
	4
	5
	3

	Bulgarien
	3
	
	
	

	Polen
	
	
	
	1

	Ukraine
	
	1
	
	

	Armenien
	
	
	1
	

	Afrika
	
	
	
	

	Burkina Faso
	
	1
	
	

	Äthiopien
	2
	1
	6
	6

	Südamerika
	
	
	
	

	Kolumbien
	2
	1
	1
	2

	Ecuador
	4
	
	
	

	Brasilien
	2
	1
	1
	

	Bolivien
	
	1
	
	

	Chile
	
	
	
	1

	Peru
	
	
	1
	1

	Asien
	
	
	
	

	Nepal
	1
	
	
	

	Indien
	
	
	
	2

	Kambodscha
	2
	
	
	

	Vietnam
	
	
	
	2

	Republik China
	2
	1
	
	2

	Insgesamt
	21
	11
	15
	20


* Die Anzahl der adoptierten Kinder entspricht nicht immer der Anzahl der jährlich verfügten internationalen Adoptionen, da die Wirksamkeit der Verfügungen in manchen Fällen in das darauffolgende Jahr fällt.
Quelle: Jugendgericht Bozen.
